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T R E U R A T I O 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Regierungsentwurf des Steueränderungsgesetzes 2025 

beschlossen 

 

Das Bundeskabinett hat am 10.09.2025 den Regierungsentwurf 
(RegE) des Steueränderungsgesetzes 2025 beschlossen. Am 
12.09.2025 wurde er dem Bundesrat zugeleitet und veröffent-
licht. Ein Auszug wesentlicher Änderungen: 

▪ Die Entfernungspauschale soll zum 01.01.2026 einheit-
lich auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer er-

höht werden. Bisher galt dieser Satz erst ab dem 21. Kilo-
meter. 

▪ Mit der Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobili-
tätsprämie sollen Steuerpflichtige mit geringeren Einkünf-
ten auch nach 2026 weiterhin die Mobilitätsprämie erhal-
ten. 

▪ Der Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen, mit Ausnahme der Abgabe von 
Getränken, soll von derzeit 19 Prozent ab dem 01.01.2026 

auf 7 Prozent gesenkt werden. 

▪ Die Freigrenze für den steuerpflichtigen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb soll auf 50.000 Euro angehoben werden. 
Damit sollen Geschäftsbetriebe, die lediglich geringe Um-
sätze erwirtschaften, mit ihren Gewinnen von einer Kör-
perschaft- und Gewerbesteuerbelastung freigestellt wer-
den.  

▪ Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements soll die 
Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale von 3.000 auf 

3.300 Euro bzw. von 840 auf 960 Euro angehoben werden. 
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▪ Auf eine Sphärenzuordnung von Einnahmen bei Körper-
schaften mit Einnahmen bis 50.000 Euro soll verzichtet 
werden. Steuerpflichtige, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
und Zweckbetriebe, die bis zu 50.000 Euro einnehmen, 
müssen keine Abgrenzung und Aufteilung dahingehend 
vornehmen, ob diese Einnahmen dem steuerpflichtigen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder einem Zweckbetrieb 
zuzuordnen sind. 

▪ Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung soll für steuer-

begünstigte Körperschaften, deren Einnahmen bis 100.000 
Euro pro Jahr betragen, abgeschafft werden. 

▪ E-Sport soll nun als gemeinnützig behandelt werden. 

▪ Ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen soll in erweitertem 
Umfang von Haftungsrisiken freigestellt werden. Hierzu soll 
die Vergütungsgrenze für das vereinsrechtliche Haftungs-
privileg angehoben werden. Wer sich in einem Verein en-
gagiert, soll künftig von einem gesetzlichen Haftungsprivi-
leg profitieren, wenn er oder sie für die Tätigkeit im Verein 

maximal 3.300 Euro jährlich erhält. 

Das zustimmungspflichtige Gesetz wurde als besonders eilbe-
dürftig gekennzeichnet. Es soll voraussichtlich am 05.12.2025 
im Bundestag und voraussichtlich am 19.12.2025 im Bundesrat 
verabschiedet werden. 
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